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Die Erste Seite

Datenschutzrecht 2018

Der Deutsche Bundestag beschloss am 27.4.2017 das Datenschutz-Anpas-

sungs- und -Umsetzungs-Gesetz (DSAnpUG-EU). Sein Art. 1 enthält das

neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 2018), das zeitgleich mit der Euro-

päischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ab dem 25.5.2018

anzuwenden ist. Das derzeit noch geltende BDSG tritt dann außer Kraft.

Damit ist Deutschland ein Jahr vor dem Stichtag, zu dem alle datenverar-

beitenden Stellen in der EU das neue Datenschutzrecht anzuwenden ha-

ben, schon früh die Anpassung der nationalen Datenschutzvorschriften

an die unmittelbar geltende europäische Verordnung gelungen. Andere

Mitgliedstaaten haben diesen Status noch längst nicht erreicht. So ist et-

wa das 2018 noch zur EU gehörende Vereinigte Königreich erst dabei,

den nationalen Regelungsbedarf bei „stakeholdern“ mit einem „Call for

views on GDPR derogations“ zu erheben (http://bit.ly/2oIJLYz).

Im nächsten Schritt sind bereichsspezifi-

sche Regelungen vom Bund anzupassen,

von den Länderparlamenten die Landesda-

tenschutzgesetze.

Das neue BDSG wurde erforderlich, um Re-

gelungsaufträge der DSGVO zu erfüllen und

um nationale Schwerpunkte zu setzen, so-

weit die Öffnungsklauseln der DSGVO dies

zulassen. Zudem war die EU-Richtlinie zur Datenverarbeitung bei Polizei

und Justiz (RL 2016/680) umzusetzen. Es liegt auf der Hand, dass die Regu-

lierung des Umgangs mit personenbezogenen Daten auf eine Interessendi-

vergenz stößt. So haben etwa Industrie, Handel und Dienstleister ein ausge-

prägtes Interesse an der Nutzung von personenbezogenen Daten zur Stei-

gerung des Absatzes und zur Kundenbindung durch Big Data-Anwendun-

gen. Sog. Soziale Netzwerke wollen das Nutzerverhalten analysieren, und

Versicherer, Kreditinstitute und FinTechs profitieren von einem über das Sco-

ring hinausgehende Profiling. Sicherheitsbehörden möchten die Datenver-

arbeitung ausweiten und Betroffenenrechte einschränken. Demgegenüber

stehen die Interessen der Nutzer an Selbstbestimmung, Transparenz, Daten-

sparsamkeit und strenger Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte. Die Entwür-

fe des jetzt verabschiedeten BDSG 2018 stießen folglich auf heftigste Kritik

von allen Seiten, so in der öffentlichen Sachverständigenanhörung am

27.3.2017 und vom Bundesrat. Wegen der Begrenzung der Informations-

pflichten und der Einschränkung der Rechte auf Auskunft und Löschung

wurden Bedenken vorgetragen, dass Teile des BDSG 2018 europarechtswid-

rig seien und nicht angewendetwerden dürften.

Der Bundesrat stimmte dem Gesetz am 12.5.2017 zu, nachdem die dem Bun-

destag vorgelegte Fassung doch zustimmungsfähig wurde, weil im letzten

Moment Änderungen aus dem Innenausschuss eingearbeitet wurden (BT-

Drs. 18/11325mit BR-Drs. 332/17), die die berechtigte Kritik berücksichtigte.

Für Datenverarbeiter ist es herausfordernd, die hohe Komplexität des neu-

en Datenschutzrechts mit dem Zusammenspiel von europäischer Verord-

nung und nationalem BDSG zu erfassen und die erforderlichen Konse-

quenzen zu ziehen. Zu beachten wird insbesondere sein, dass es Erlaub-

nistatbestände für die Datenverarbeitung sowohl aus dem Art. 6 DSGVO

als auch aus dem BDSG 2018 gibt. So kennt die DSGVO keine ausdrück-

liche Erlaubnis für die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume.

Aufgrund einer Öffnungsklausel in der DSGVO durfte eine Erlaubnis in § 4

BDSG 2018 aufgenommen werden, die weitgehend dem bisherigen § 6b

BDSG entspricht. Allerdings ist bei der Interessenabwägung nun der neue

Satz 2 des § 4 Abs. 1 BDSG 2018 zu beachten, wonach auf öffentlich zu-

gänglichen großflächigen Anlagen (Stadien, Jahrmärkten, Einkaufszen-

tren) und Einrichtungen (Bahnhöfen, Bahnen, Schiffen, Bussen) der Schutz

von Leben, Gesundheit oder Freiheit von

vornherein als ein besonders wichtiges In-

teresse gegenüber den Schutzinteressen

der Betroffenen gilt. Dieser Passus ist übri-

gens – von vielen unbemerkt – vom Bun-

destag am 28.4.2017 auch in das noch gel-

tende BDSG aufgenommen worden und

gilt seit dem Tag danach (BGBl. I, 968).

Zu beachten ist ferner, dass Erlaubnistatbestände nach der DSGVO durch das

BDSG 2018 wieder eingeschränkt werden können, etwa bei besonderen Ar-

ten personenbezogener Datenwie den Gesundheitsdaten. Auch der Beschäf-

tigtendatenschutz und das Scoringwurden in der DSGVO nicht geregelt, aber

im BDSG 2018. Damit konnten einige Errungenschaften in das nationale Da-

tenschutzrecht „gerettet“ werden, was aber zweifellos dem Ziel der europa-

weiten Harmonisierung zuwiderläuft. Die grenzüberschreitend agierende

Wirtschaft wird das bedauern, während Betroffene die partielle Wahrung des

hohen deutschen Datenschutzniveaus begrüßenwerden.

Es wird einige Zeit dauern, sich in die neuen Systematiken hineinzufin-

den, die zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe gesetzeskonform aus-

zulegen und Interessenabwägungen rechtssicher zu treffen. Der neue risi-

kobasierte Ansatz der DSGVO zwingt zu einem gewissen Aufwand an In-

formation, Dokumentation und Rechenschaftslegung („Accountability“),

der als belastend empfunden werden wird.

Nun hat die EU-Kommission auch noch einen Entwurf für eine E-Privacy-

Verordnung vorgelegt. Sie soll den Datenschutz bei der elektronischen

Kommunikation und bei Over-the-Top-Diensten wie Voice over IP, instant

messaging/WhatsApp und eMail-Diensten (OTT-Dienste) regulieren. Das

Datenschutzrecht bleibt also eine dem ständigen Wandel unterworfene

Materie. Wenn das dem Schutz des Individuums dient, ist das auch not-

wendig und gut so.

Das Zusammenspiel von
europäischem und nationalem

Datenschutzrecht wird die Praxis
fordern
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